
 

Seite 1 von 7 

 
Satzung Plakatierung im Gemeindegebiet Birenbach 

(Plakatierungssatzung) 
 

Auf Grund von § 4 und § 10 der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
27. Juni 2023 (GBl. S 229, 231), und von § 2 und §§ 13 bis 16 des Kommunalabgaben- 
gesetzes vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezem-
ber 2013 (GBl. S. 491), hat der Gemeinderat der Gemeinde Birenbach am 09. Dezember 
2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Geltungsbereich und Plakatträger 

 

(1) Diese Satzung umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Birenbach in der 

derzeit gültigen Grenzlage. 

 

(2) Entlang der Ortsdurchfahrt B297 darf mit maximal 6 Plakaten (einseitig) bzw. 3 Plakaten 

(doppelseitig) pro Veranstaltung geworben werden. 

 

(3) Innerhalb des Ortes darf grundsätzlich nur für örtliche Veranstaltungen plakatiert werden. 

Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn die Gemeindeverwaltung ein besonderes In-

teresse an einer Plakatierung hat. 

 

(4) Bei Wahlen mit direktem Ortsbezug wie Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen 

kann auch innerhalb des Ortes plakatiert werden. Die maximale Gesamtanzahl der Pla-

kate beträgt 10 Plakate (einseitig) bzw. 5 Plakate (doppelseitig), hierin sind auch die Pla-

kate entlang der Bundesstraße enthalten. 

 

(5) Bei allen anderen Wahlen kann auch innerhalb des Ortes plakatiert werden. Die maxima-

le Gesamtanzahl der Plakate beträgt 6 Plakate (einseitig) bzw. 3 Plakate (doppelseitig), 

hierin sind auch die Plakate entlang der Bundesstraße enthalten. 

 

(6) In Birenbach ist das Wahllokal im Bürgersaal – Marktplatz 1. Zu diesem Gebäude sind 

die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände für die Plakatierung einzuhalten. Somit darf im 

gesamten Straßen- und Gehwegbereich am Marktplatz nicht plakatiert werden. 

 

(7) Über Anträge auf Sonderbenutzung entscheidet das Ordnungsamt nach pflichtgemäßem 

Ermessen. 

 

(8) Das Benutzungsverhältnis wird nach Maßgabe dieser Satzung öffentlich-rechtlich gere-

gelt. 
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(9) Als Plakatträger auf öffentlicher Fläche gilt generell nur ein Laternenmast. 

Das Anbringen von Plakaten an Bäumen ist im Hinblick auf den Schutz des Baumes un-

tersagt. Die Plakate müssen mit Kabelbindern oder auf ähnliche Weise befestigt werden, 

sodass kein Schaden oder Rückstand am Mast verbleibt. 

Ausnahme hiervon sind die Freiflächen am Ortseingang auf diese Plakatträger wie z.B. 

ein Bauzaun oder ähnliches (sofern baurechtlich zulässig) gestellt werden können. 

Die Plakatträger müssen hinsichtlich der Standfestigkeit und Konstruktion den statischen 

Beanspruchungen, insbesondere der Windlast genügen. 

Der Boden darf durch das Aufstellen der Werbeträger nicht beschädigt werden, insbe-

sondere dürfen keine Löcher gegraben werden. Nach Abbau der Plakatträger ist die An-

bringungs- oder Stellfläche im ursprünglichen Zustand zu verlassen. Etwa verwendete 

Befestigungsanker sind rückstandsfrei zu entfernen. 

Ebenso sind die Kabelbinder und sonstigen Befestigungsmaterialien zu entfernen. 

 

(10) Die Informationsträger/Plakate dürfen den Straßenverkehr nicht behindern und dürfen 

nicht reflektieren. Die Übersichtlichkeit an Straßeneinmündungen, -kreuzungen, Fußgän-

gerüberwegen usw. darf nicht beeinträchtigt werden. An Verkehrszeichen/Ampeln etc. 

dürfen keine Plakate angebracht werden. Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden. 

Hierzu zählen auch Straßenschilder. 

 

 

§ 2 

Erteilung der Nutzungserlaubnis 

 

(1) Die Nutzung der Plakatträger bedarf der Erlaubnis durch die Gemeinde. Diese wird nur 

auf Antrag erteilt. 

 

(2) Die Nutzungserlaubnis wird befristet für einen bestimmten Nutzungszeitraum erteilt. 

 

(3) Über die Erteilung der Nutzungserlaubnis wird jeweils frühestens sechs Monate vor Be-

ginn des Nutzungszeitraums entschieden (Stichtag). Die Gemeinde behält sich vor, die 

Nutzungsdauer anzupassen. 

 

(4) Die Nutzungserlaubnis gilt nur für die darin bestimmte Veranstaltung oder Veranstal-

tungsreihe und für den Veranstalter, für den sie ausgestellt wird. Die Weitergabe an ei-

nen anderen Veranstalter oder die Übertragung auf eine andere Veranstaltung ist nicht 

gestattet. 

 

(5) Im Falle von Wahlplakaten gilt die Nutzungserlaubnis bis zwei Tage nach dem Wahltag. 

Bei einem weiteren Wahlgang gilt die Nutzungserlaubnis bis zwei Tage nach dem neuen 

Wahltag. Danach sind die Plakate zu entfernen. 

 

(6) Zur Sicherung gesetzlicher Vorschriften oder zur Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Satzung kann die Nutzungserlaubnis inhaltlich beschränkt und mit Nebenbestimmungen 

erteilt werden. 
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§ 3 

Antragsvoraussetzungen 

 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis kann per E-Mail, Brief oder persönlich beantragt werden. 
 

(2) Der Antrag kann nur vom Veranstalter oder einem von ihm bevollmächtigten Dienstleister 
gestellt werden. Antragsteller und Benutzer im Sinne dieser Satzung ist der Antragsteller. 
Die Genehmigung wird immer auf den Antragsteller ausgestellt. 
 

(3) Der Antrag muss für jede Veranstaltung folgende Angaben enthalten: Veranstalter, Name 

der Veranstaltung, Veranstaltungstag bzw. Veranstaltungszeitraum, Art der Veranstal-

tung und Veranstaltungsort sowie ein Bild des Plakats. Die Gemeinde behält sich vor, 

anstößige oder sittenwidrige Plakate nicht zu genehmigen. 

 

 

§ 4 

Zulässige Werbeplakate 

 

(1) Die Plakatträger können nur genutzt werden für Werbung für Veranstaltungen, die im 
Landkreis Göppingen stattfinden und unter Absatz 2 fallen. In besonderen Fällen können 
auch Plakate für Veranstaltungen in den direkt angrenzenden Landkreisen beantragt 
werden. Für andere Veranstaltungen kann die Erlaubnis nur erteilt werden, sofern die 
Veranstaltung im Interesse der Gemeinde liegt. 
 

(2) § 4 Abs. 1 dieser Satzung gilt nicht für Wahlen. 
 

(3) Die beworbenen Veranstaltungen müssen zu einem der zulässigen Bereiche gehören. 
Zulässige Bereiche sind: 

 

a) Politik, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Musik, Gesundheit, Sport, 
Brauchtumspflege, Förderung des Einzelhandelsstandorts Birenbach oder Ge-
meindeverwaltungsverband Östlicher Schurwald bzw. direkt angrenzender Kom-
munen. 
 

b) Veranstaltungen von Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
und Veranstaltungen, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Es werden ex-
plizit höhere Interessensanforderungen an Verkaufsveranstaltungen, Firmenjubi-
läen und Veranstaltungen zu einem Tag der offenen Tür, oder ähnliche, überwie-
gend der allgemeinen Imagewerbung oder dem Marketing dienenden Veranstal-
tungen von Gewerbebetrieben gestellt. Dies gilt auch dann, wenn darin Veranstal-
tungen aus den o. g. Bereichen integriert sind, diese aber nur einen untergeord-
neten Charakter haben. 
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(4) Nicht zulässig ist Werbung für Veranstaltungen, die gegen die geltenden Bestimmungen 
der Straf- und Ordnungswidrigkeitsgesetze, des Jugendschutzes, sonstige gesetzliche 
Vorschriften oder bestehende Urheberrechte verstoßen. Werbung für diskriminierende, 
sexistische, jugendgefährdende, volksverhetzende, rassistische und gewaltverherrli-
chende Veranstaltungen ist verboten. Dies gilt auch für Werbung für Veranstaltungen von 
verbotenen Parteien und Werbung, die vom Deutschen Werberat beanstandet wurde. 
 

(5) Produktwerbung darf auf den Plakaten nicht enthalten sein, insbesondere nicht für Ta-

bak, Tabakerzeugnisse oder alkoholische Getränke sowie sonstige Suchtmittel. Die Ver-

waltung kann nach eigenem Ermessen mit Begründung über die hier getroffenen Maß-

gaben Plakaten die Genehmigung versagen. 

 

 

§ 5 

Umfang der Nutzungsmöglichkeit 

 

(1) Entlang der B297 dürfen Plakate der Größe maximal DIN A0 aufgehängt werden. 
Im Ortsgebiet darf für Sondergenehmigungen in Ausnahmefällen bis zur Größe DIN A1 
plakatiert werden. Für die Freifläche am Ortseingang ist bezüglich der Größe eine Einzel-
fallabstimmung mit der Gemeinde erforderlich. In begründeten Ausnahmefällen kann eine 
Ausnahme zugelassen werden. 
 

(2) Der Genehmigungszeitraum ist auf frühestens drei Wochen vor dem Datum der Veran-
staltung und die Dauer der eigentlichen Veranstaltung begrenzt. Die Plakate müssen 
spätestens am zweiten Tag nach der Veranstaltung abgehängt werden. 
 

(3) Für jede Veranstaltung und Veranstaltungsreihe wird nur eine Nutzungserlaubnis erteilt. 

 

 

§ 6 

Konkurrierende Anträge 

 

(1) Liegen am Stichtag konkurrierende Anträge vor, so geht grundsätzlich der zeitlich früher 
gestellte Antrag vor. Dabei wird auf den Tag und die Uhrzeit des Zugangs der E-Mail 
bzw. des Antrags beim Bürgeramt der Gemeinde abgestellt. Ausnahmen gelten in fol-
genden Fällen: 
 

1. Anträge für Wahlwerbung für politische Veranstaltungen während des Wahl-
kampfs haben Vorrang; innerhalb der Gruppe dieser Anträge gilt wiederum der 
Grundsatz der zeitlichen Priorität gemäß Satz 1 und 2. 

2. Mehrere Anträge eines Antragsstellers werden auf einen Antrag seiner Wahl     
reduziert. 
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§ 7 

Pflichten der Benutzer 

 

(1) Die Plakate sind durch geeignetes Personal des Nutzers an die Plakatträger anzubrin-
gen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, dass kein Schaden am Träger entsteht. 
Die Plakate dürfen nicht reflektieren, den Verkehr behindern und die Standsicherheit 
muss ausreichend erfüllt werden, auch hierfür haftet der Antragsteller. 
 

(2) Abgelaufene Plakate sind spätestens am Ende der Nutzungszeit, spätestens jedoch am 
zweiten Tag nach dem Ende der Veranstaltung abzuhängen. 
 

(3) Kommt ein Benutzer seiner Verpflichtung zur Entfernung der Plakate sowie des Befesti-
gungsmaterials nicht rechtzeitig nach, werden die Plakate gegen Kostenersatz von der 
Gemeinde entfernt. 
 

(4) Die Benutzer haben die Plakatträger sorgfältig zu behandeln. Sie haben während der 

Nutzungszeit eingetretene Beschädigungen an den Plakatträgern unverzüglich der Ge-

meinde mitzuteilen. 

 

(5) Die Benutzer haben vor der Bestückung mit ihren eigenen Plakaten auf etwaige Schäden 

aus früherer Benutzung zu achten und solche Schäden der Gemeinde anzuzeigen. Die 

Benutzer haften für Schäden, die am Ende ihrer Nutzungszeit festgestellt werden. 

 

 

§ 8 

Beendigung des Benutzungsverhältnisses 

 

(1) Das Benutzungsverhältnis endet durch Zeitablauf oder wenn die Gemeinde die Beendi-
gung verfügt, die Genehmigung ganz oder teilweise widerruft. 
 

(2) Die Gemeinde kann die Nutzungserlaubnis widerrufen, wenn der Benutzer gegen diese 
Benutzungssatzung verstoßen hat, insbesondere und in folgenden Fällen: 
 
a) zweckfremde Nutzung oder Plakatierung mit unzulässiger Werbung (§ 4), 
b) unzulässige Nutzungsüberlassung an Dritte (§ 2 Abs. 4), 
c) Plakatierung auf öffentlicher Fläche im Gemeindegebiet außerhalb der B297, oder 

dem in der Erlaubnis genannten Bereich oder 
d) Plakatierung einer nicht genehmigten Veranstaltung 
 
Eine Beendigungsverfügung aufgrund einer anderen Ermächtigungsgrundlage bleibt un-

berührt. 
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§ 9 

Gebühren 

 

(1) Für die Benutzung der Plakatträger werden Gebühren erhoben. 
 

(2) Die Gebühr für die Sondernutzungserlaubnis entlang der B297 beträgt 20 Euro. 
Für Sondernutzungserlaubnisse im Ortskern wird je nach Grund der Plakatierung und 
Umfang bzw. Anzahl der Plakate eine angemessene Gebühr von 20 bis 60 Euro erho-
ben. 
 

(3) Die Gebühr bei nicht ordnungsgemäßer Räumung nach Ablauf der Nutzungszeit beträgt 
120 €. Hinzu kommt der Kostenersatz für den Aufwand des Bauhofs der nach Stunden 
abgerechnet wird. 

 
(4) Zur Zahlung der Gebühren ist der Inhaber der Nutzungserlaubnis verpflichtet. Gebühren-

schuldner ist auch, wer die Gebührenschuld durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Gemeinde übernommen hat. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

(5) Die Gebührenschuld entsteht mit der Entscheidung über die Erteilung der Nutzungser-

laubnis. Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig und 

sind auf das Konto der Gemeinde einzuzahlen. 

 

(6) § 9 Abs. 2 dieser Satzung gilt nicht für Parteien und politische Wählervereinigungen. 

Diese dürfen kostenfrei plakatieren. Die Gebühr bei nicht Räumung ist jedoch zu entrich-

ten. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 17.12.2024 in Kraft. 

 

Birenbach, den 16.12.2024 

 

gez.  

 

 

 

Michael Matzak 

Bürgermeister 
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Hinweis: 

Gemäß § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürger-

meister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die 

Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Be-

kanntmachung der Satzung beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht 

innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeich-

nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Ge-

meinde Birenbach geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die 

Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung der Satzung oder die öf-

fentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Birenbach, den 16.12.2024 

 

gez.  

 

 

 

Michael Matzak 

Bürgermeister 

 
 
 
Diese Satzung wurde am 16.12.2024 auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. 

Grundlage hierfür ist die Bekanntmachungssatzung vom 05.12.2019, in Kraft getreten am 

01.01.2020. Eine nachrichtliche Veröffentlichung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt in der 

Ausgabe vom 19.12.2024 


